
Einleitung

Das vorliegende Dokument enthält Anweisungen für eine 

nachhaltige Waldbewirtschaftung und basiert auf den “Cri-

teria, Indicators and Recommendations“ des Forstzertifizie-

rungsschemas von PEFC Luxemburg. Die “Criteria, Indicators 

and Recommendations“ sind das Resultat von Diskussionen 

zwischen allen interessierten Akteuren an einer Zertifizierung 

der nachhaltigen Forstwirtschaft in Luxemburg.

 

Die Anweisungen richten sich an die Waldbesitzer und 

-bewirtschafter, die an der regionalen PEFC-Zertifizierung, 

ausgearbeitet von der Naturverwaltung und dem “Groupe-

ment des Sylviculteurs“, teilnehmen. Sie sind nach den sechs 

Kriterien für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung des Pro-

zesses “Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa” 

(MCFPE) gegliedert.

Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der PEFC-Zertifizierung 

anzuwenden:

1 Forstliche Ressourcen

1.1. Eine permanente Beschirmung des Waldbodens ist zuge-
währleisten, bei Öf fnung des Schirms soll mit standor tge-
rechten Baumar ten verjüngt werden.

2 Gesundheit und Vitalität der Waldökosysteme

2.1. Ein f lächiges Befahren der Bestände mit Arbeitsmaschinen 
ist grundsätzlich zu vermeiden.

2.2. Um einen für den Boden und den Bestand möglichst scho-
nenden Maschineneinsatz zu garantieren, sind die Bestän-
de über ein dauerhaf tes Rückegassennetz zu erschließen. 
Die Abstände zwischen den Rückegassen betragen min-
destens 20 m. Bei verdichtungsempfind lichen Böden ist 
diese Distanz größer als 20 m. In alten Laubholzbeständen 
muss eine Distanz zwischen den Rückegassen von min-
destens 40 m angestrebt werden. 

2.3. Um Schäden am verbleibenden Baumbestand und am 
Jungwuchs zu vermeiden, sind Fäll- und Rückearbeiten mit 
Sorgfalt auszuführen.

2.4. Zur Schädlingsbekämpfung sind die Methoden des integrier-
ten Pflanzenschutzes dem Einsatz von Pestiziden vorzuziehen. 
Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen, wie z. B. Schutz von 
Ameisenhügeln, Einrichten von Nistgelegenheiten für Vögel, 
Ansitzpfähle für Greifvögel usw. sind zu fördern. Der Gebrauch 
von Pestiziden ist nur bei einer schwerwiegenden Gefährdung 
des gesamten Bestandes zulässig und darf nur auf Empfeh-
lung eines Forstexperten erfolgen.

2.5. Bodenschutzkalkungen sollen nur aufgrund einer boden- und/
oder waldernährungskundlichen Analyse oder einer Stand-
ortserkundung durchgeführt werden. Das Düngen zur Ertrags-
steigerung ist verboten.
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5 Produktionsfunktionen der Wälder

5.1. Die Waldbewir tschaf tung soll insbesondere den Schutz-
funktionen des Waldes Rechnung tragen.

5.2.  Bodenbearbeitung ist zu vermeiden.

5.3.  Bei der Waldarbeit sind biologisch abbaubare Öle zu ver-
wenden, soweit dies im Rahmen der technischen Möglich-
keiten liegt.

5.4.  Die Beeinträchtigung von Gewässern im Wald ist zu ver-
meiden.

5.5.  Es dür fen keine neuen Drainagen angelegt werden. 

5.6.  Folgende praktische Waldschutzmaßnahmen sollen zur 
Anwendung kommen:

 - Bestmögliche Anpassung der einzusetzenden Maschi-
nen und Geräte an den jeweiligen Waldboden und an 
das Hiebsver fahren.

 - Gründliche Arbeitseinweisung der Waldarbeiter und 
Schlepper vor Or t (Hiebsrichtung, Anweisungen zur 
Holzbringung und Rücken,…).

 - Förderung des Holzrückens mit dem Pferd.

 - Holzlagerplätze in ausreichender Anzahl planen.

6 Gesellschaftliche und soziale Funktionen des 
Waldes       

6.1. In den forst lichen Betrieben ist die Beschäf t igung einer 
angemessenen Zahl an qualif izier tem Forstpersonal zu 
sichern. 

6.2. Die im Wald tät igen Unter nehmer haben über die vorge-
schriebenen beruflichen Fähigkeiten und betrieblichen Vor-
aussetzungen zu ver fügen und sind verpflichtet gegenüber 
ihren Mitarbeitern die arbeitsrechtlichen Bestimmun gen 
und Tarifvereinbarungen einzuhalten.

6.3.  Die Arbeiter sind gemäß ihrer Ausbildung und den gelten-
den tarif lichen Vereinbarungen zu entlohnen.

6.4.  Allen Mitarbeitern ist eine angemessene Aus- und For tbil-
dung zu ermöglichen.

6.5.  Den geltenden Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen ist 
Rechnung zu tragen. 

6.6.  Bei der Einstellung von Mitarbeitern sind fachlich ausgebil-
dete Arbeitnehmer zu bevorzugen. Bei Auf tragsvergabe für 
forst liche Arbeiten werden regionale Unternehmer bevor-
zugt.

6.7.  Die Öf fentlichkeit hat zum Zweck der Erholung freien 
Zugang zum Wald. Zum Schutz von Ökosystemen, aus 
Gründen der Waldbewir tschaf tung, der Jagdausübung, 
zum Schutz der Waldbesucher, zur Vermeidung erheblicher 
Schäden oder zur Wahrung anderer Interessen des Wald-
besitzers sind Einschränkungen zulässig.

6.8.  Den vielfält igen sozioökonomischen Funktionen des Wal-
des ist Rechnung zu tragen.
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4  Biologische Vielfalt in Waldökosystemen

4.1.   Ungleichaltr ige Mischbestände mit standor tgerechten 
Baumar ten aus geeigneten Provenienzen sollen erhalten 
bzw. aufgebaut werden. Dazu sind kleinräumige Ver-
jüngungsver fahren anzuwenden, bei denen die Naturver-
jüngung Vorrang gegenüber der Pflanzung oder der Saat 
besitz t.

 Bei der Verjüngung sind großflächige Reinbestände zu 
vermeiden. Nebenbaumar ten und seltene Baum- und 
Strauchar ten sollen geförder t werden.

Um ungleichaltr ige Bestände möglichst großer genetischer 
Vielfalt zu schaf fen, hat die Bestandesverjüngung vor allem 
im Buchenwald über lange Zeiträume zu er folgen, wodurch 
Saatgut mehrerer Jahre bzw. Jahrzehnte zum Einsatz kommt. 
 
 Nicht standor tgerechte oder nicht über Naturverjüngung 
erneuerbare (Nadelholz-)Bestände können nach einem 
Schirmschlag mit Hilfe von Schat tbaumar ten ausgepflanzt 
werden. 

Bei Pflanzungen sollte vorzugsweise Pflanzmaterial aus vor 
Or t gesammeltem Saatgut zum Einsatz kommen.

4.2.  Das Umwandeln naturnaher Wälder in reine Nadelholzbe-
stände ist zu unterlassen.

4.3.  Kahlschläge sind grundsätzlich zu vermeiden. Ausnahmen 
sind zulässig, wenn der Umbau eines Altbestandes in eine 
standor tgerechte Bestockung auf anderem Wege nicht 
möglich ist, wenn aufgrund kleinparzellier ter Betriebs-
struktur andere waldbaulich Maßnahmen nicht anwendbar 
sind oder aus zwingenden Gründen des Waldschutzes, der 
ökonomischen Situation des Waldbesitzers oder der Ver-
kehrsicherheitspflicht.

4.4.  Bei der Wahl von forst lichem Pflanz- und Saatgut sind 
die Empfehlungen zu den Provenienzen zu beachten. 
Die Verwendung von genetisch veränder ten Organismen 
ist verboten. Aufgrund der in Luxemburg herrschenden 
klimatischen Bedingungen ist das Hauptaugenmerk auf 
einheimische Laubbaumar ten zu legen. Nicht einheim ische 
Laub- oder Nadelholzar ten können nur nach einer einge-
henden, krit ischen Situationsanalyse verwendet werden.

4.5.  Besondere Anstrengungen sind hinsichtlich des Anlegens 
von Waldinnen- und Waldaußenrändern zu unternehmen. 
Waldränder haben eine Puf fer funktion. Ihre Tiefe soll nach 
Möglichkeit einer Baumlänge entsprechen, ihr Aufbau soll 
stuf ig sein und die Entwicklung von Sträuchern sowie einer 
Krautschicht fördern.

Beim Anlegen von Waldrändern wird auf die Haupt-
baumar ten des Bestandes verzichtet. Kommen die-
se bereits durch Na turverjüngung im Waldrand vor, 
sind sie stark zurückzudrängen. Eine angemessene  
Pflege der Waldränder ist wünschenswer t. 

Falls die Waldränder von alten Beständen nicht umgebaut 
werden können, so ist bei der Verjüngung an deren Um-
wandlung zu denken.

4.6.  Bei der zeit lichen und räumlichen Planung der Waldarbei-
ten soll insbesondere die Brutzeit der Vögel Beachtung 
f inden.

4.7.  Bei der Jungbestands-
pflege ist darauf zu achten, 
dass die Begleit f lora nur 
in dem Maß beseitigt wird, 
wie es für den Erhalt und 
das optimale Wachstum 
der Baum arten unbedingt 
nötig ist.

4.8.  Angepasste Wilddichten 
sind die Grundvoraus-
setzung einer naturnahen 
Waldbewir tschaf tung im 
Interesse einer hohen biologischen Vielfalt. Jeder Wald-
besitzer wirkt deswegen im Rahmen seiner Möglichkeiten 
auf angepasste Wildbestände hin. 

 Bei der Pflanzung von Laubholzbeständen und Douglasie 
ist der Bau von Schutzzäunen of tmals unumgänglich; der 
Einzelbaumschutz ist hingegen bei der Pflanzung von Lärche, 
Kirsche, Nussbaum, Sorbusar ten oder bei der Bepflanzung 
von kleinen Flächen vorzuziehen.

Die Wildschutzmaßnahmen sind regelmäßig auf ihre Funk-
tionsfähigkeit hin zu prüfen. Nach dem Gebrauch müssen 
die Anlagen abgebaut und ent fernt werden. Wohlwissend, 
dass die Schutzzäunung keine globale Lösung ist, ist es 
unumgänglich wildfreundliche Bedingun gen zu schaf fen 
(Erhalt der Begleit f lora soweit diese den Forstpflanzen 
nicht schadet, Anlage von Äsungsflächen durch den Jagd-
pächter). Zu starker Wilddruck auf die Flora ist anhand von 
Kontrollzäunen, verbissenen Pflanzen und anderen Gut-
achten zu dokumentieren. 

4.9.  Tote oder hohle Bäume werden im Bestand erhalten, 
soweit ein solcher Nutzungsverzicht nicht zu unange-
messenen ökonomischen Einbußen, zu Waldschutz- oder 
Verkehrssicherheitsproblemen führt. Zum Ausgleich wir t-
schaf t licher Nachteile wird vorgeschlagen an entsprechen-
den, bestehenden Ausgleichsprogrammen teilzunehmen.  
 
Auf den Verjüngungsflächen sollen alternde Bäume über 
den Verjüngungszeitraum hinweg erhalten bleiben. 

Diese Bäume sollen als Altholz in den jungen Bestand 
einwachsen und später als Totholz im Bestand verbleiben. 
Totholz sollte, wenn möglich, in jedem Entwicklungs-
stadium vorhanden sein. Als Richtwer t für die Anzahl von 
Totholz sind 5 % der Bäume mit einem Brusthöhendurch-
messer über 30 cm bzw. 5 % des Bestandesvolumens zu 
wer ten.
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3 Produktionsfunktionen der Wälder

3.1. Eine angemessene und der betrieblichen Zielsetzung ent-
sprechende Waldbewir tschaf tung ist zu gewährleisten (Be-
wir tschaf tungsdokument).

3.2. Die Erzeugung hoher Holzqualitäten sowie einer möglichst 
großen Vielfalt natürlicher Waldprodukte ist anzustreben.

3.3. Vor allem in Beständen mit hohen Ausgangsstammzahlen 
sind frühe und starke Durchforstungen durchzuführen. Ziel 
dieser Eingrif fe ist die Erhöhung der Bestandesstabilität 
und –vitalität, die Minderung der Konkurrenz der Bäume 
um Wasser und Mineralstof fe und die Förderung der bes-
ten Individuen. Die Bestände sind vor allem während dem 
Zeitraum der Läuterungen intensiv zu pflegen, um ihre 
Vielfalt, Vitalität und Qualität zu fördern.

3.4.  Die Endnutzung nicht hiebsreifer Bestände ist grund sät  z-
lich nicht zulässig.

3.5.   Auf Vollbaum- und Ganzbaumnutzung (“full tree logging“) 
ist zu verzichten.

3.6.   Die Walderschließung ist auf die realen Bedür fnisse abzu-
stimmen. Eine besondere Aufmerksamkeit ist hierbei den 
Belangen der Umwelt zu widmen. Auf em pfindliche Biotope 
ist besonders Rücksicht zu nehmen. 

 
 

Beim Anlegen von Waldwegen ist darauf zu achten, dass:

 - sich die Waldwege harmonisch in die Land schaf t ein-
fügen.  Größere Erdbewegun gen sind  zu vermeiden;

 - die Waldwegedichte auf 25-40 m/ha begrenzt wird, 
wenn die topographischen Bedingungen und die Wald-
besitzver teilung dies erlauben;

 - die Breite der befestigten Wege auf  3,50 m und der 
Ladeflächen auf  5 m begrenzt wird, die Holzlager f lä-
che nicht inbegrif fen. Um eine angemessene Neigung 
der Böschung zu ermöglichen, wird eine ungefähr 8 m 
breite Schneise geschlagen; dieser Wer t kann in stark 
geneigtem Gelände erhöht werden;

 - die allgemeinen Regeln des Waldwegebaus eingehalten 
werden, insbesondere was Längsgefälle, Quergefälle, 
Kurvenradien, Mächtigkeit der Trag- und Deckschich-
ten, den Gebrauch von Kunststof fmat ten zur Ver festi-
gung des Unterbaus und Drainagen betrif f t;

 - das Wegebaunetz bereits im frühen Bestandesalter 
durch ein Fein erschließungsnetz ergänzt wird, welches 
außer Schlagabraum keinen speziellen Untergrund be-
sitz t;

 - wo möglich, regionales Steinmaterial verwendet wird.

Von einer zu hohen Dichte an absterbenden Bäumen bzw. 
Totholz in gefährdeten Beständen ist abzuraten (Gefahr der 
Borkenkäferausbreitung in Nadelholzbeständen oder der 
Ausbreitung vom Buchenkrebs in Buchenwäldern). Aus 
Sicherheitsgründen ist stehendes Totholz in der Nähe von 
Straßen, Wanderpfaden oder anderen vielbesuchten Plät-
zen zu vermeiden.

Aufgrund dieser Vorgaben sollte man:

 - Totholz, ob stehend oder liegend, 
einzeln oder in Gruppen, erhalten.

 - Alte und hohle Bäume über die Um-
triebszeit hinweg erhalten. Auch in 
altholzreichen Beständen, vor allem 
in Buchenwäldern, sollten for t lau-
fend Maßnahmen ergrif fen werden, 
um Bäume über die Umtriebszeit 
hinaus im Bestand zu belassen. Nur 
auf diese Weise kann gewährleistet 
werden, dass auch in Zukunf t in die-
sen Beständen Totholz vorhanden 
ist bzw. sich neues dor t ansammelt, 
wo bisher keines war.

 - Möglichst viel Schlagabraum im 
Wald belassen. Das Verbrennen 
oder Einsammeln der gesamten 
Totholzmasse und des gesamten 
Schlagabraumes ist zu unterlassen.

4.10. Auf geschützte Biotope und andere Sonderstandor te wie 
z.B. bachbegleitende Wälder und andere seltene Wald-
gesellschaf ten ist bei der Waldbewir tschaf tung beson dere 
Rück  sicht zu nehmen.
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